
Beauftragte Personen nach § 2 Abs. 1 des Flaggenrechtsgesetzes

§ 2 Flaggenrechtsgesetz

(1) Die Bundesflagge dürfen Seeschiffe führen, die nicht nach § 1 oder Absatz 2 zur Führung
der Bundesflagge berechtigt sind,
1. in den Fällen des § 1 oder des Absatzes 2, wobei den dort genannten deutschen
Staatsangehörigen die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften gleichstehen, oder
2. wenn ihre Eigentümer mehrheitlich Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaften ohne Wohnsitz oder Sitz im Geltungsbereich des
Grundgesetzes sind und eine oder mehrere verantwortliche Personen mit Wohnsitz oder Sitz
im Geltungsbereich des Grundgesetzes ständig beauftragt haben, dafür einzustehen,
  a) dass in technischen, sozialen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten die in der
Bundesrepublik Deutschland für die Seeschiffe geltenden Rechtsvorschriften eingehalten
werden und,
  b) sofern es sich um Fischereifahrzeuge handelt, dass der Einsatz der Schiffe zum
Fischfang durch eine oder mehrere solcher Personen geleitet, durchgeführt und überwacht
wird.

(1a) Nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften
gegründete Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft haben, stehen bei der
Anwendung des Absatzes 1 den Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaften gleich.

(2) Die Bundesflagge dürfen Seeschiffe führen, deren Eigentümer Deutsche sind, im Falle
von Partenreedereien und Erbengemeinschaften, wenn
 a) bei Partenreedereien, an denen mindestens ein deutscher Mitreeder beteiligt ist, eine
Pflicht zur Führung der Bundesflagge nach § 1 nicht besteht,
 b) bei Erbengemeinschaften Deutsche zu mehr als der Hälfte am Nachlass beteiligt sind und
zur Vertretung ausschließlich Deutsche bevollmächtigt sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz im
Geltungsbereich des Grundgesetzes haben.

(3) Eine Veränderung der Voraussetzungen für die Führung der Bundesflagge in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit Absatz 1a, ist vom Eigentümer unverzüglich
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung anzuzeigen.

§ 5a Flaggenrechtsverordnung

In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Flaggenrechtsgesetzes hat der Eigentümer des
Seeschiffs gegenüber der Flaggenbehörde
1. eine schriftliche Erklärung jeder beauftragten Person vorzulegen, in der sich diese
zweifelsfrei verpflichtet, für die in dieser Bestimmung genannten Angelegenheiten nach
Maßgabe der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften in vollem
Umfang einzustehen,
2. glaubhaft darzulegen, dass die beauftragte Person persönlich zuverlässig und finanziell
leistungsfähig ist,
3. durch eine Bescheinigung des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und sofern
er seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in diesem Staat hat, zusätzlich durch eine Bescheinigung
des Wohnsitz- oder Sitzstaates nachzuweisen, dass die Rechtsvorschriften des jeweiligen
Staates nicht dem Führen der Bundesflagge durch das Seeschiff entgegenstehen.


